
Datenschutzhinweise nach Art. 13/14 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). 

Aufgabe: Verarbeitung personenbezogener Daten bei umweltrechtlichen 

Verfahren und Vorgängen im Bereich der unteren Wasserbehörde 

1. Name und Kontaktdaten der 
verantwortlichen Stelle: 

Kreis Plön, Der Landrat 
-Amt für Umwelt- 
Hamburger Str. 17/18 
24306 Plön 
E-Mail: verwaltung@kreis-ploen.de 
Tel. 04522-743-0 

2. Kontaktdaten der behördlichen 
Datenschutzbeauftragten: 

Kreis Plön 
Behördliche Datenschutzbeauftragte 
Hamburger Str. 17/18 
24306 Plön 
E-Mail: datenschutz@kreis-ploen.de 
Tel. 04522-743-507 

3. Personenbezogene Daten 
werden verarbeitet 

- in wasserrechtlichen Verfahren und Vorgängen 
zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, der ich 
unterliege oder für die Wahrnehmung einer 
Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in 
Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die mir 
übertragen wurde, aber auch für die Bearbeitung 
wasserrechtlicher Angelegenheiten wie z.B. bei 
Ihren Anträgen/Anzeigen auf: 
- Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis zur 

Versickerung von Niederschlagswasser in das 
Grundwasser 

- Zulassung eines Brunnens für die Trink- und 
Brauchwasserversorgung 

- Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis zur 
vorübergehenden Grundwasserabsenkung 

- für den Bau und Betrieb eines Gartenbrunnens 
für private Zwecke 

- Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis und 
Zulassung einer Grundstückskläranlage nach 
DIN 4261 

- Errichtung einer Anlage zur Gewinnung von 
Erdwärme 

- einen Erdaufschluss > 10 m Tiefe. 
- zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten nach Art. 

6 Abs. 1 lit. b) DSGVO, insbesondere zur 
Durchführung der mit Ihnen geschlossenen 
Verträge  

- zur Erfüllung der von Ihnen beauftragten 
Leistungen 

- im Rahmen der Interessenabwägung nach Art. 6 
Abs. 1 lit. f) DSGVO verarbeiten wir Ihre Daten 
zur Wahrung berechtigter Interessen von uns 
oder Dritten aufgrund ihrer Einwilligung nach Art. 
6 Abs. 1 lit a) DSGVO. 

4. Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung: 

Art. 6 Abs. 1 lit. a), f) e) der EU-Datenschutz-Grund-
verordnung (DSGVO) i.V.m. § 3 des Landesdaten-
schutzgesetzes (LDSG) und folgenden Vorschriften 
des Wasser- und Abfallrechts: 
- Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 
- Landeswassergesetz (LWG) 
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- Gesetz zum Schutz vor schädlichen Boden-
veränderungen und zur Sanierung von Altlasten 
(Bundes-Bodenschutzgesetz - BBodSchG) 

- Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) 
- Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung 

(BBodSchV) 
- Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 
- Landes-Immissionsschutzgesetz (LImSchG)  
- Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

(UVPG) 
- Umweltinformationsgesetz (UIG) 
- Landesinformationszugangsgesetz (IZG) 
sowie die aufgrund dieser Gesetze ergangenen 
weiteren Rechtsvorschriften. 

5. Die Daten werden an folgende 
Dritte (im In- und Ausland) 
weitergegeben: 

Eine Weitergabe Ihrer Daten erfolgt aufgrund 
gesetzlicher oder vertraglicher Grundlagen zu den 
unter Nr. 3 genannten Zwecken an: 
- Behörden des Landes Schleswig-Holstein 
- sowie der eigenen und auch anderer Kommunal- 
  verwaltungen in ihrer jeweiligen Zuständigkeit 
- sowie an Gerichte, die Staatsanwaltschaft und die  
   Polizei 
- an von Ihnen Bevollmächtigte, öffentlich-rechtliche  
  Wasserver- und Abwasserentsorger, an Wasser- 
  und Bodenverbände, Aufsichtsbehörden,  
  Naturschutzverbände und den Geologischen  
  Dienst. 
- Teilweise bedienen wir uns zur Erfüllung unserer 
  Aufgabe externer Dienstleister. 
Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens werden 
Daten von der Maßnahme an betroffene Dritte 
bekanntgegeben. 
Eine Datenübermittlung an Drittstaaten findet nicht 
statt. 

6. Die Datenspeicherung erfolgt 
für die Dauer: 

Ihre Daten werden nur solange verarbeitet und 
gespeichert, wie es für die Erfüllung der unter Ziff. 2 
genannten Zwecke bzw. aufgrund gesetzlicher 
Vorschriften erforderlich ist. Im Übrigen werden die 
Daten längstens für die Dauer von 10 Jahren 
gespeichert. Die Frist beginnt mit Abschluss der 
letzten behördlichen Maßnahme 

7. Recht auf Auskunft (Art. 15 
DSGVO): 

Sie haben einen Anspruch zu erfahren, ob bzw. 
welche Sie betreffende personenbezogene Daten 
verarbeitet werden. Darüber hinaus stehen Ihnen 
weitere Informationen entsprechend dem Katalog in 
Art. 15 DSGVO zu.  

8. Recht auf Berichtigung (Art. 16 
DSGVO): 

Sie haben ein Recht darauf, dass unrichtige 
personenbezogene Daten berichtigt werden und 
unvollständige Daten vervollständigt werden. 

9. Recht auf Löschung (Art. 17 
DSGVO): 

Unter bestimmten in Art. 17 DSGVO genannten 
Voraussetzungen haben Sie einen Anspruch auf 
Löschung Ihrer personenbezogenen Daten. 

10. Recht auf Einschränkung der 
Verarbeitung (Art. 18 
DSGVO): 

Unter bestimmten in Art. 18 DSGVO genannten 
Voraussetzungen haben Sie einen Anspruch auf 
Einschränkung der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten. 
 



11. Recht auf Datenübertragung 
(Art. 20 DSGVO): 

Sie haben ein Recht darauf, dass über Sie 
gespeicherte Daten Ihnen in einem gängigen 
Format zur Verfügung gestellt werden. 

12 Beschwerderecht bei einer 
Aufsichtsbehörde: 

Wenn Sie glauben, bei der Verarbeitung Ihrer 
persönlichen Daten in Ihren Rechten verletzt 
worden zu sein, können Sie sich an die zuständige  
Aufsichtsbehörde wenden:  
 
Landesbeauftragte für Datenschutz Schleswig-
Holstein, Holstenstraße 98, 24103 Kiel, 
Tel.: 0431/988-1200, Telefax: 0431/988-1223, E-
Mail: mail@datenschutzzentrum.de 
 
Diese geht Ihrer Beschwerde nach und unterrichtet 
Sie über das Ergebnis. 

13. Recht auf Widerspruch (Art. 
21 DSGVO) 

Sie haben das Recht, jederzeit gegen die 
Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener 
Daten Widerspruch einzulegen.  

14. Wenn Sie der Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen 
Daten widersprechen 

Das Widerspruchsrecht gemäß Art. 21 Abs. 1 der 
DSGVO besteht nicht, soweit an der Verarbeitung 
ein zwingendes öffentliches Interesse besteht, das 
die Interessen der betroffenen Person überwiegt, 
oder eine Rechtsvorschrift zur Verarbeitung 
verpflichtet. 
Im Übrigen kann ein Widerspruch dazu führen, dass 
Ihr Antrag/Ihre Anfrage nicht bearbeitet werden 
kann. 

 


